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Vorwort der Geschäftsführung 
 
 
Wenn der öffentliche Nahverkehr wettbewerbsfähig bleiben will, ist eine systematische Quali-
tätsausrichtung unerlässlich. Immer mehr Menschen verfügen über Alternativen zur Befriedi-
gung ihrer Mobilitätsbedürfnisse. Das bedeutet, dass die Menschen täglich neu vom Angebot 
des HVV überzeugt werden müssen, damit sie Bus und Bahn gern und freiwillig nutzen. 

Mit unserem Qualitätssteuerungsverfahren haben wir ein Instrument zur Verfügung, welches 
durch unmittelbare Anreize die Qualitäts- und Kundenorientierung der Verkehrsunternehmen 
fördert. Dabei setzen wir schwerpunktmäßig auf eine Bewertung der Leistungen durch die Kun-
den, denn sie sind es schließlich, die über den Erfolg des öffentlichen Nahverkehrs entscheiden. 
Die Entwicklung der Qualitätskennziffern ebenso wie die permanent steigenden Fahrgastzahlen 
zeigen, dass HVV und Verkehrsunternehmen auf einem guten Weg sind. Das ist aber keines-
falls ein Grund, sich auf Lorbeeren auszuruhen, wie einzelne Entwicklungen des letzten Jahres 
zeigen. Deshalb gilt es, die erkannten Schwachstellen konsequent anzugehen und abzubauen. 

Daneben gibt es weitere Herausforderungen, deren Bewältigung enorme Anstrengungen erfor-
dert. Der demografische Wandel gehört dazu. Er wird dazu führen, dass immer mehr ältere 
Menschen in unserer Stadt und dem Umland leben. Der barrierefreie Ausbau des Schnellbahn-
netzes gewinnt dadurch zunehmende Bedeutung. Deshalb haben wir im diesjährigen Qualitäts-
bericht dargestellt, welche Maßnahmen dazu laufen und wie die Planungen für die nächsten 
Jahre aussehen. 

Abschließend bedanken wir uns bei den Verkehrsunternehmen, die sich immer wieder engagiert 
dafür einsetzen, ein hochwertiges Produkt auf die Straße, die Schiene oder das Wasser zu brin-
gen. Und natürlich geht der Dank auch an unsere Kunden, die einerseits durch die steigende 
Nachfrage zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, andererseits mit kritischen Anmerkun-
gen helfen, das eine oder andere noch besser zu machen. 

    

Lutz Aigner      Dietrich Hartmann  

1. 
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1. Barrierefreier Ausbau des U- und S-Bahn-Netzes  
 
Stufenlos zu den Bahnsteigen  
 
Von barrierefreien Haltestellen profitieren nicht nur behinderte Menschen. Auch älteren Men-
schen und Fahrgästen mit Kinderwagen oder vorübergehenden Mobilitätseinschränkungen wird 
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel hierdurch wesentlich erleichtert. Verbinden Aufzüge 
die Straßenebene direkt mit dem Bahnsteig, entstehen sogar zusätzliche Haltestellenzugänge, 
von denen alle Fahrgastgruppen profitieren. Barrierefreie Haltestellen sind ein Qualitätsmerkmal 
des ÖPNV und steigern nachhaltig seine Attraktivität. 
 
Vor diesem Hintergrund hat der Hamburger 
Senat Ende der 80er Jahre entschieden, das 
Hamburger Schnellbahnnetz schrittweise bar-
rierefrei auszubauen. Zu diesem Zeitpunkt gab 
es in Hamburg nur wenige Haltestellen, an 
denen der Bahnsteig barrierefrei erreicht wer-
den konnte. Selbst beim Bau der neuen S-
Bahn-Haltestellen zwischen Altona und Jung-
fernstieg sowie auf der Neubaustrecke nach 
Harburg waren nur an zwei Haltestellen Auf-
züge berücksichtigt worden. Bei der U-Bahn 
wurden die ersten Aufzüge unter dem Aspekt 
der Barrierefreiheit erst ab Ende der 80er Jah-
re mit den Streckenverlängerungen nach 
Niendorf Nord und Mümmelmannsberg ge-
plant. 

  

Bild 1: Aufzug U-Bahn Mümmelmannsberg 

Der schrittweise Ausbau des Hamburger Schnellbahnnetzes erforderte die Festlegung einer 
Reihenfolge für den Umbau. Daher wurden alle Haltestellen bezüglich ihrer Bedeutung für mobi-
litätsbehinderte Menschen untersucht. Hierzu fand eine aufwendige Erhebung der relevanten 
Einrichtungen im Einzugsgebiet der Haltestellen statt. Ferner wurden das Fahrgastaufkommen 
der Haltestellen sowie die dort vorhandenen Umsteigemöglichkeiten betrachtet. Vor dem Hin-
tergrund der begrenzten Finanzen mussten auch die Umbaukosten berücksichtigt werden. Dies 
führte dazu, dass die Haltestellen mit besonders großem Umbauaufwand vorerst zurückgestellt 
wurden, damit mit dem vorhandenen Geld eine größere Zahl an Haltestellen umgebaut werden 
konnte. In enger Abstimmung zwischen Behindertenverbänden, Behörden, Verkehrsunterneh-
men und HVV wurden so Prioritätenempfehlungen für den barrierefreien Umbau erarbeitet.
 
Doch bereits Mitte der 90er Jahre geriet der 
barrierefreie Ausbau aufgrund knapper Fi-
nanzmittel ins Stocken. Ein fester Haus-
haltstitel stand nicht mehr zur Verfügung. 
Fortan konnten Haltestellen nur vereinzelt 
oder im Rahmen großer Modernisierungs-
maßnahmen umgebaut werden. Dieser Um-
stand sowie der zunehmende Einsatz von 
Niederflurbussen, der neue barrierefreie 
Verbindungen ermöglichte, machte mehrfa-
che Überarbeitungen der Prioritätenempfeh-
lungen für den barrierefreien Ausbau erfor-
derlich, die Politik und Verkehrsunterneh-
men nachwievor als Entscheidungsgrundla-
ge dienten. 

 

Bild 2: Aufzug S-Bahn Langenfelde
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Erst mit dem „Programm zur Steigerung der Haltestellenattraktivität“ (PSH), das zwischen der 
Freien und Hansestadt Hamburg, der DB Station & Service AG sowie dem HVV im Jahr 2006 
geschlossen wurde, erhielt der barrierefreie Ausbau des Schnellbahnnetzes neuen Schwung. 
Die Stadt stellt der DB AG seither ca. 3 Mio. € pro Jahr für Maßnahmen an S-Bahn- und Regio-
nalbahnhaltestellen zur Verfügung, die hauptsächlich dem barrierefreien Ausbau zugutekom-
men. Durch das finanzielle Engagement der FHH war es zudem möglich, Fördermittel des Bun-
des in ähnlicher Höhe pro Jahr zu akquirieren. Zusammen mit den Mitteln des Bundeskonjunk-
turprogramms konnte so der Umbau vieler barrierefreier S-Bahn-Haltestellen bis 2013 finanziell 
gesichert werden. Im nachfolgenden Bild 1 ist der Ausbaustand August 2011 wiedergegeben. 
 
Bild 3: „Barrierefreier Einstieg im Schnellbahnnetz“, Stand August 2011 (Seite 5) 

Im Frühjahr 2011 erklärte der neue Hamburger Senat, auch den barrierefreien Ausbau der U-
Bahn-Haltestellen voranzutreiben. Bis 2015 sollen im Rahmen eines Beschleunigungspro-
gramms insgesamt 20 barrierefreie U-Bahn-Haltestellen hinzukommen. Ferner besteht die Ab-
sicht, bis 2020 alle Hamburger U-Bahn-Haltestellen barrierefrei auszubauen. Ein in finanzieller 
wie organisatorischer Hinsicht ehrgeiziges Ziel!  
 
Der barrierefreie Ausbau vorhandener Haltestellen ist mit vielen Schwierigkeiten und hohen 
Kosten verbunden. Dies gilt vor allem für alte Verkehrsnetze, wie sie bei U- und S-Bahn in 
Hamburg bestehen. Alte Haltestellen aus den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts sind 
häufig sehr beengt. Deshalb sind zur Installation von Aufzügen oft erhebliche Eingriffe in die 
Bausubstanz erforderlich, die zudem im laufenden Betrieb erfolgen müssen. Dabei gilt es nicht 
nur die Sicherheit der Fahrgäste und die Zuverlässigkeit des Betriebes im Blick zu behalten, 
sondern auch den Denkmalschutz und die Integration der Aufzugsanlagen in den öffentlichen 
Verkehrsraum. Bei vielen U-Bahn-Haltestellen sind zudem Bahnsteigerhöhungen erforderlich, 
damit Fahrgäste mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen ohne hohe Stufe in die Züge gelangen 
können. 
 
Wenn der barrierefreie Ausbau wie beabsichtigt in den nächsten Jahren umgesetzt werden 
kann, wird das Hamburger Schnellbahnnetz zwischen 2020 und 2025 nahezu vollständig barrie-
refrei gestaltet sein. In Bild 2 ist das erwähnte Zwischenziel 2015 dargestellt. 
 
Bild 4: „Barrierefreier Einstieg im Schnellbahnnetz“, Ausblick 2016 (Seite 6) 
 
Auch im Umland schreitet der barrierefreie Ausbau stetig voran. So sind die S-Bahn-Stationen 
auf den Strecken nach Pinneberg, Stade und Aumühle inzwischen weitgehend barrierefrei. Bei 
der U-Bahn sind die Stationen in Norderstedt ebenso barrierefrei wie die Bahnhöfe Hoisbüttel 
und Großhansdorf. Viele Regionalbahnhaltestellen verfügen ebenfalls bereits heute über Aufzü-
ge oder Rampen. Hier stellten in der Vergangenheit die Fahrzeuge das Problem dar, weil sie 
keinen stufenlosen Einstieg ermöglichten. In den zurückliegenden Jahren wurden aber auch 
diesbezüglich große Fortschritte erzählt. Sobald die letzten älteren Fahrzeuge voraussichtlich 
zum Ende des Jahrzehnts durch neue ersetzt werden, ist auch im regionalen Bahnverkehr eine 
weitgehende Barrierefreiheit gegeben. 
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Erläuterung des Qualitätssteuerungsverfahrens 
 
 

1.1. Zuständigkeiten 
 
Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat im Rahmen des Kooperationsvertrages mit den Ver-
kehrsunternehmen vereinbart, ein Qualitätssteuerungsverfahren einzuführen. Dieses Verfahren soll 
mit Hilfe von Anreizen und Sanktionen dafür sorgen, dass die Fahrgäste im HVV trotz der seit eini-
gen Jahren veränderten Rahmenbedingungen im öffentlichen Personenverkehr und dem zuneh-
menden Kostendruck seitens der öffentlichen Haushalte auch in Zukunft ein qualitativ hochwerti-
ge Nahverkehrsangebot nutzen können. 
 
Grundlegende Zielsetzung des Verbundes bei der Entwicklung des Verfahrens zur Sicherung der 
Qualität war, alle Verkehrsunternehmen im Verbund, unabhängig von Art und Umfang der von 
ihnen erbrachten Leistung, einem vergleichbaren Qualitätssteuerungsanreiz zu unterwerfen und 
einen mit Boni und Malusse bewerteten Qualitätswettbewerb zwischen den Unternehmen zu initi-
ieren. Um dieses Ziel zu erreichen, war jedoch ein differenziertes Vorgehen erforderlich.  
 
Zum einen waren die von den Verbundgrenzen abweichenden Zuständigkeiten der Aufgabenträ-
ger des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) der Länder zu berücksichtigen, deren Zuständigkeit 
sich an den Ländergrenzen orientiert und die ihre eigenen landesweiten Qualitätssicherungsideen 
umsetzen wollten. Um für die Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht praktikable Brüche an den 
Ländergrenzen zu vermeiden, wurde mit den SPNV-Aufgabenträgern der Länder Schleswig-
Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern vereinbart, dass diese für den regionalen 
SPNV länderübergreifend zuständig sein sollten, während die S-Bahn als ganz überwiegend im 
Ballungskernraum tätiges Verkehrsunternehmen in die vom HVV zu entwickelnde Verbundquali-
tätssteuerung integriert werden sollte, ebenfalls länderübergreifend. 
 
Zum anderen waren die sehr unterschiedlichen Strukturen im Verbundraum zu berücksichtigen. 
Einerseits gibt es den großstädtisch strukturierten Kernbereich des Verbundes bestehend aus 
Hamburg und den daran angrenzenden Verdichtungszonen in den Kreisen. Andererseits gibt es in 
den Umlandkreisen weite Bereiche, die überwiegend ländlich strukturiert sind und die nur verein-
zelt städtische Strukturen aufweisen (z.B. Lüneburg oder Elmshorn). Der Verkehr in den ländlichen 
Bereichen ist gekennzeichnet davon, dass es sich ganz überwiegend um Schülerverkehr handelt, 
der qualitätssteuerungstechnisch anders zu behandeln ist, als der städtische Verkehr. 
 
Die verschiedenen Zuständigkeiten sind in Bild 1 dargestellt. 

  
 

Bild 1: Qualitätssteuerung im Verbundgebiet 
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Der HVV hat im ersten Schritt ein Qualitätssteuerungsverfahren (QSV) für den sogenannten Kern-
bereich des Verbundes entwickelt. In einer zweiten Entwicklungsstufe soll später noch ein etwas 
einfacheres System für die ländlichen Bereiche folgen. 
 

1.2. Funktionalitäten 
 
Im Folgenden wird das Qualitätssteuerungsverfahren für den Kern-HVV beschrieben. Das Besonde-
re an diesem Verfahren, mit dem über 80 Prozent des Verkehrsaufkommens im HVV erfasst wird, ist 
der unternehmens- und aufgabenträgerübergreifende Ansatz mit einem unmittelbaren Qualitäts-
wettbewerb zwischen den Unternehmen. Die Ergebnisse der Qualitätsmessungen und 
-bewertungen werden für alle Beteiligten gemeinsam offengelegt und diskutiert. Die Finanzab-
wicklung ist so angelegt, dass die Zahlungsströme nicht zwischen Aufgabenträgern und Verkehrs-
unternehmen fließen, sondern unmittelbar zwischen den Verkehrsunternehmen. Der HVV erstellt 
aufgrund der Qualitätsergebnisse eine Bonus-Malus-Berechnung für alle Teilnetze und aggregiert 
diese zu Unternehmenswerten. Dann wird analog zum Vorgehen bei der Einnahmenaufteilung ein 
Bonus-Malus-Pool gebildet und ein Zahlungsplan erstellt, nach dem die zu Maluszahlungen ver-
pflichteten Unternehmen den bonusberechtigten ihre Ansprüche auf direktem Weg ausgleichen. 
 
Am Verfahren beteiligt sind die Hamburger Hochbahn AG, die S-Bahn Hamburg GmbH, die VHH-
PVG-Unternehmensgruppe sowie die Hadag Seetouristik und Fährdienst AG. Zwei weitere Unter-
nehmen sind in die Qualitätsmessungen einbezogen, allerdings nur mit Teilen ihres Leistungsan-
gebotes und mit abweichenden finanziellen Regelungen. Die Autokraft ist mit zwei über Aus-
schreibungen gewonnen Teilnetzen vertreten, die jedoch bilateral mit dem zuständigen Aufga-
benträger abgerechnet werden und die KVG Stade mit ihrem Altverbundverkehr sowie dem Stadt-
verkehr Lüneburg, dessen Qualitätsergebnisse vorerst noch ohne finanzielle Konsequenzen blei-
ben. 
 
Zum Zwecke der Qualitätsbewertung wurde das HVV-Netz in Teilnetze eingeteilt, je eins für U-
Bahn, S-Bahn und Schiff sowie etwa 30 Teilnetze im Busbereich. Die Einteilung im Busbereich orien-
tierte sich an konkret anstehenden oder in Zukunft denkbaren Vergabelosen. Als Grundlage für die 
Bestimmung der Bonus-Malus-Marge wird der Gesamtertrag eines jeden Teilnetzes herangezogen, 
bestehend aus den Fahrgeldeinnahmen, den Ausgleichszahlungen für Schüler- und Schwerbehin-
dertenbeförderung sowie dem Aufgabenträgerentgelt. Im Fall der vertragslosen Verkehrsleistun-
gen wird anstelle des Aufgabenträgerentgeltes der Defizitausgleich des Unternehmenseigentü-
mers herangezogen (Bild 2). Um die Zielsetzung eines vergleichbaren wirtschaftlichen Risikos aus 
der Qualitätssteuerung zu gewährleisten, werden bei U- und S-Bahn von diesem Gesamtertrag zur 
Berücksichtigung der Infrastrukturinstandhaltungsaufwendungen pauschal 25 Prozent abgezogen, 
da derartige Aufwendungen bei Bus- und bei Schiffsverkehrsunternehmen nicht aus deren Erträ-
gen zu leisten sind. Bezogen auf diese Gesamteinnahmen wurde die Bonus-Malus-Marge mit +/- 5 
Prozent festgelegt. Damit liegt der qualitätsabhängige Einnahmenanteil aller einbezogenen Ver-
kehrsleistungen bei immerhin rund 25 Milllionen Euro. 
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Bild 2: Steuerungsbereich im Anreizsystem 
 

Im Rahmen der Diskussion mit den Aufgabenträgern über die Einführung eines Bonus-Malus-
Systems anstelle eines reinen Sanktionsverfahrens konnte zwischen den Aufgabenträgern leider 
noch keine einheitliche Meinung über die im Falle eines Bonusüberhangs notwendigen Zuzahlun-
gen erreicht werden. Insofern gibt es hinsichtlich der Boni nunmehr die einschränkende Bedin-
gung, dass die Boni über alle Unternehmen nicht größer sein dürfen als die Summe der angefalle-
nen Malusse. Diese Einschränkung ist aus Sicht des HVV nicht befriedigend, war aber im Hinblick 
auf die grundsätzliche Akzeptanz von Boni in Kauf zu nehmen. Allerdings verfallen in einem Ab-
rechnungsjahr entstehende Malusüberhänge nicht, sondern sie werden rechnungstechnisch ins 
Folgejahr übertragen und stehen dort als zusätzliche Bonusmasse zur Verfügung, quasi als eine Art 
Jackpot. Auf diese Weise wird das Geld im System gehalten und arbeitet als zusätzlicher Qualitäts-
anreiz.  
 
 

1.3. Qualitätsmessungen und -bewertungen 
 
Die im Kooperationsvertrag vereinbarten Qualitätsstandards beschreiben in tabellarischer Form je 
Qualitätsmerkmal den vom Verkehrsunternehmen zu liefernden Standard, daneben das aus Kun-
densicht gewünschte Ergebnis, sowie die Art der Kontrollen zur Standardeinhaltung und die Kon-
sequenzen bei Nichteinhaltung. Die Kontroll- und Sanktionsbestimmungen stellen weitgehend auf 
regelmäßige Erhebungen und Messungen im Netz ab bzw. auf die Auswertung von Betriebsleitsys-
temen. 
 
Die Qualitätsbewertung besteht aus den drei Komponenten Kundenzufriedenheit, Qualitätstests 
(Mystery-shopping) sowie Pünktlichkeit. Die Kundenzufriedenheitsergebnisse gehen zu 50 Prozent 
die beiden anderen Bereiche zu je 25 Prozent in die Bewertung ein. Die verfügbare Bonus-Malus-
Masse wird entsprechend diesen Gewichten auf die drei Bereiche aufgeteilt und innerhalb der Be-
reiche weiter auf die Einzelmerkmale bzw. Gruppen von Merkmalen feinverteilt (siehe Bild 3). 
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 Bild 3: Erhobene Qualitätsmerkmale und deren Gewichtung am Beispiel von U- und S-Bahn 
 
 
Kundenzufriedenheit 
 
Bei den Kundenzufriedenheitserhebungen werden 10 bis 12 Fragen zu verschiedenen Qualitätsas-
pekten (je nach Verkehrsmittel) gestellt. Die Befragungen erfolgen im Fahrzeug, sodass eine saube-
re Zuordnung der Ergebnisse zu den Verkehrsunternehmen gewährleistet ist, ohne dass der Fahr-
gast wissen muss, mit wessen Fahrzeug er gerade unterwegs ist. Dies ist besonders wichtig im Bus-
sektor, wo eine Reihe verschiedener Anbieter im Netz unterwegs ist, die vom Kunden nicht unbe-
dingt erkannt werden. Die Erhebungen erfolgen in zwei Wellen pro Jahr jeweils von März bis Mai 
und von September bis November. Es wurden bewusst die Übergangsjahreszeiten gewählt, um 
einen breiten „Wettermix“ zu erreichen und Einflüsse von Extremwetterlagen möglichst außen vor 
zu lassen. Je Teilnetz werden abhängig vom Fahrgastaufkommen 900 bis 1200 Fahrgäste pro Jahr 
befragt. Die Stichproben werden innerhalb der Teilnetze aufgeteilt auf die Linien entsprechend 
den Fahrgastzahlen, auf die einzelnen Tagesarten sowie Stundengruppen, sodass ein möglichst 
ausgewogenes Meinungsbild aller Fahrgäste erzielt wird. 
 
Auf der Grundlage einer Status-quo-Erhebung wurden anfangs die künftig zu erreichenden Ziel-
werte für die erhobenen Merkmale festgelegt. Ebenso wurden aufgrund der Befragungsergebnisse 
die Gewichte ermittelt, mit denen die einzelnen Fragen in die Bewertung eingehen. 
 
Die Fahrgäste geben ihre Zufriedenheitsbewertung auf einer Fünferskala an. Die Stichprobe ge-
währleistet eine Signifikanz des Ergebnisses von 95 Prozent, bezogen auf die erste Nachkomma-
stelle. Zur finanziellen Bewertung der Ergebnisse wird rund um den gesetzten Zielwert eine Tole-
ranzmarge definiert. Wird der Toleranzbereich unterschritten (die Kundenbewertung also besser), 
wird je 0,1 Prozentpunkt 20 Prozent des auf das Merkmal entfallenden Bonusbetrages gezahlt. Je 
0,1 Punkt schlechterer Bewertung wird analog 20 Prozent des zugehörigen Malusbetrages fällig. 
 
Die Kundenzufriedenheitserhebungen werden von einem neutralen Institut im Auftrag des HVV 
durchgeführt. 
 
 
Qualitätstests (Mystery Shopping) 
 
Im Rahmen des Mystery Shoppings werden Haltestellen und Fahrzeuge daraufhin überprüft, ob die 
in den Standards geforderten Ausstattungsanforderungen erfüllt werden und ob die Ausstattung 
einwandfrei funktioniert. Für die einzelnen Merkmalsgruppen werden Zielwerte definiert, die sich 
zwischen 92 und 97 Prozent bewegen. Bei Nichterreichen der Zielwerte werden je 1 Prozentpunkt 
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Unterschreitung 10 Prozent des zugehörigen Malus fällig. Bei den U- und S-Bahn-Haltestellen wer-
den Wegweisung, Aufzüge und Fahrtreppen, Informationsvitrinen, Fahrkartenautomaten sowie 
Zuganzeiger und Uhren bewertet. Bei den Bus- und Schiffshaltestellen geht es schwerpunktmäßig 
um die Fahrgastinformation. Bei den Fahrzeugen steht bei allen Verkehrsmitteln die Information an 
und im Fahrzeug im Fokus, Aushänge und Anzeigen ebenso wie akustische Informationen. 
 
Beim Mystery Shopping gibt es vom Grundsatz her keine Boni, da hier lediglich die Einhaltung der 
Standards geprüft wird. Allerdings wird in einem speziellen Punkt eine Ausnahme von diesem 
Grundsatz gemacht. Im Bereich der Fahrplan- und Tarifaushänge an Bus- und Schiffshaltestellen 
besteht die Möglichkeit, einen Bonus zu erreichen, wenn ein besonders hoher Qualitätswert erzielt 
wird (> 95 Prozent). Mit dieser Ausnahme sollen besondere Anstrengungen der Unternehmen bei 
der Pflege der Aushänge stimuliert und belohnt werden, da die Aushänge bekanntlich immer wie-
der beschädigt oder entwendet werden. 
 
Sauberkeit und Personalverhalten werden im Mystery Shopping nicht miterhoben. Zur Erhebung 
dieser eher weichen Merkmale wären besondere Schulungen des Erhebungspersonals erforderlich, 
auf die aus Kostengründen verzichtet wird. Die weichen Merkmale werden ausschließlich über die 
Kundenzufriedenheitserhebungen erfasst. 
 
Für die Qualitätstests setzt der HVV eigenes, speziell geschultes Personal ein. 
 
 
Pünktlichkeit 
 
Die Bewertung der Pünktlichkeit erfolgt bei U- und S-Bahn auf Basis von Daten der Betriebsleitsys-
teme. Beide Systeme messen die Pünktlichkeit in Sekunden und zwar in Form einer Vollerhebung 
jeder einzelnen Abfahrt. Als Pünktlichkeitsgrenzwert gilt 2’59“, d.h. ab 3 Minuten gilt eine Abfahrt 
als verspätet. In die Bewertung gehen alle verspäteten Fahrten ein unabhängig von deren Ursache. 
Die Zielmarge liegt bei der U-Bahn zwischen 96 und 97 Prozent Bei der S-Bahn, die stärkeren Stör-
einflüssen unterliegt als die U-Bahn, liegt sie zwischen 94,7 und 95,7. Darüber gibt es je 0,1 Pro-
zentpunkt 5 Prozent des zugehörigen Bonus, darunter wird je 0,1 Prozentpunkt 2 Prozent des zu-
gehörigen Malus fällig. Das schnellere Greifen des Bonus im Vergleich zum Malus trägt dem Um-
stand Rechnung, dass die Zielwerte anspruchsvoll definiert sind und deshalb ein Übererfüllen be-
sonders zu honorieren ist. 
 
Bei Bus und Schiff erfolgt die Pünktlichkeitsbewertung nicht auf Basis von Messwerten, sondern auf 
Grundlage von Kundenzufriedenheitsbewertungen. Insbesondere im Busbereich wären erhebliche 
Mengen von Pünktlichkeitsdaten zu verarbeiten, worauf aus Aufwandsgründen verzichtet wird. Die 
Bewertung der Pünktlichkeit mithilfe von Kundenzufriedenheitsdaten hat sich im Laufe der Test-
phase bewährt und wurde deshalb jetzt auch nach der Scharfschaltung des QSV beibehalten. Das 
bedeutet, dass im Bus- und Schiffsbereich insgesamt 75 Prozent der Bonus-Malus-Bewertungen auf 
Basis von Kundenzufriedenheitsergebnissen vorgenommen werden. 
 
Das gesamte Verfahren wurde in einer dreijährigen Testphase intensiv getestet, so dass HVV und 
Verkehrsunternehmen Erfahrungen sammeln konnten. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Tests 
wurde mit Wirkung zum 01.01.2008 das Qualitätssteuerungsverfahren scharf geschaltet. 
 
 




